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Einzelbetriebliche Investitionsförderung (GRW/EFRE) für das Seherbergungsgewerbe 
und im gewerblichen Bereich 
hier: Erlass einer Beihilferegelung - Erweiterung der Gebietskulisse zur Förderung mit 
EFRE-Mitteln 

Aufgrund einer Änderung des Multifondsprogramms für die EU-Strukturfondsförderperiode 2014-

2020 ist im Rahmen der einzelbetrieblichen Investitionsförderung (inkl. Beherbergungsgewerbe) 
eine Förderung nicht nur wie bisher in GRW-Gebieten sondern zusätzlich auch in den Landkrei
sen Ammerland, Cloppenburg, Peine, Rotenburg (Wümme), Wesermarsch, Welfenbüttel sowie 
in der kreisfreien Stadt Braunschweig unter Einsatz von EFRE-Mitteln zulässig. Eine Förderung 
mit GRW-Mitteln ist in den vorgenannten Gebieten ausgeschlossen. 

Die Förderung in den zusätzlichen Gebieten erfolgt auf Grundlage von Artikel 17 der Allgemei
nen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) VO (EU) Nr. 651/2014, ABI. (EU) v. 26.6.2014 Nr. 
L 187/1. Die zusätzlichen Gebiete sind daher wie D-Gebiete zu behandeln. Sämtliche Voraus
setzungen der AGVO sind dabei einzuhalten, insbesondere die Bestimmungen der Kapitel I 
(z.B. Anmeldeschwellen, Transparenz, Anreizeffekt, Kumulierung, Veröffentlichung und Informa
tion) und Kapitel II (Berichterstattung, Monitoring) sowie die besonderen Voraussetzungen des 
Artikel 17. Einem Unternehmen, das einer Rückforderungsanordnung aufgrund eines früheren 
Beschlusses der Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und ihrer Unver
einbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen ist, dürfen keine Einzelbeihilfen gewährt 
werden (Artikel 1 Abs. 4 Buchst. a AGVO). 

Für die Förderung in den zusätzlichen Gebieten sind die jeweils gültigen Verfahrensregelungen, 
Richtfördersätze und Qualitätskriterien für die einzelbetriebliche Investitionsförderung des Be
herbergungsgewerbes bzw. des gewerblichen Bereichs sowie die Bestimmungen des Teils II A 
des GRW-Koordinierungsrahmens analog anzuwenden. Ergänzend ist im Rahmen der Bestäti
gung der grundsätzlichen Förderfähigkeit (Förderfähigkeitsbescheinigung) auch eine Ausnahme 
vom Verbot des vorzeitgen Maßnahmebeginns gern. W Nr. 1.3 zu § 44 LHO und Nr. 20.3 des 
RdErl. d. MF vom 01.12.2016 zu erteilen. 
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